
Wie fülle ich Anträge auf 
Bedürfnisbescheinigung richtig aus?

1. Ich lade das aktuelle Antragsformular von der BBS‐Homepage 
(www.bbs‐bayern.de) und die dazugehörenden Anlagen runter.

2. Ich lese mir auch die dort veröffentlichten Hinweise und die 
Richtlinie durch. In den Hinweisen ist auch die Bankverbindung für 
die Überweisung der Bearbeitungsgebühren zu finden.



Wie fülle ich Anträge auf 
Bedürfnisbescheinigung richtig aus?

• Was will ich beantragen?

• Kurzwaffe – dann benötige ich Anlage A und Anlage D.
• Halbautomatische Langwaffe – dann benötige ich Anlage B und Anlage D.
• Repetierflinte – dann benötige ich Anlage B und Anlage D.

• Repetierbüchse / gelbe WBK……………….. ACHTUNG !!! Separaten Antrag stellen !!!
1. Ich habe noch keine 10 Waffen auf gelbe WBK – dann benötige ich nur Anlage D.
2. Ich habe bereits über 10 Waffen auf gelbe WBK – dann benötige ich Anlage C und Anlage D.











Welche Nachweise muss ich noch beilegen?

Bei Beantragung im Grundkontingent ‐ keine zugelassene Waffe vorhanden:

1. Kopien aller waffenrechtlicher Erlaubnisse / oder bei Erstantrag Kopie des Sachkundenachweises
2. Anlage D – eventuell noch die Kopien des persönlichen Schießbuches

Bei Beantragung im Grundkontingent ‐ keine zugelassene Waffe vorhanden 

Zusätzlich Nachweise über die regelmäßige Teilnahme an Meisterschaften (Urkunden, Ergebnislisten, 
Startkarten in Kopie) je nach Beantragung  ‐ Kopie BDS‐Ausweis ist nicht ausreichend!
• Bei Beantragung einer Kurzwaffe – Nachweise mit Kurzwaffen
• Bei Beantragung einer halbautomatischen Langwaffe – Nachweise mit halbautomatischen Langwaffen.
• Bei Beantragung über der 10. Waffe auf gelbe WBK – Wettkampfnachweise mit erlaubnispflichtigen 

Waffen
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Beantragung im oder über Grundkontingent – zugelassene Waffe vorhanden
1. Begründung warum eine weitere Waffe für die beantragte Disziplin 

benötigt wird.
2. Nachweise über die regelmäßige Teilnahme an Meisterschaften in der 

beantragten Disziplin.

Grundsätzlich gilt – je mehr vorhandene Waffen um so mehr Nachweise an 
Meisterschaften – auch über Vereinsebene

Es gilt die Einzelfall‐Entscheidung! 
Nicht jeder Fall ist gleich und deshalb werden unterschiedlich hohe 
Anforderungen gestellt. Die Entscheidung liegt beim Sachbearbeiter für 
Bedürfnisbescheinigungen.
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Bitte geben Sie wenn möglich eine 
Email‐Adresse mit an.

Die WBK für Sportschützen ist die gelbe 
WBK! 
Bitte nur ankreuzen, wenn die gelbe 
WBK beantragt wird.
Bitte ein separates Antragsformular für 
Anträge auf gelbe WBK verwenden.

Bitte tragen Sie die Nr. Ihrer bereits 
vorhandenen WBK`s ein und legen Sie 
dementsprechende Kopien bei.



Sollte der Antragsteller gleichzeitig der 1. Vorstand sein, so 
kann er seinen Antrag nicht selbst unterschreiben.
Es ist die Unterschrift eines anderen Vertretungsberechtigten 
des Vereins erforderlich.



Wohin sende ich die Anträge mit 
den erforderlichen Unterlagen?

BDS‐Sachbearbeiter im LV8

Sigrid Schuh / Sandra Kellnhofer
Weiherleite 28
84066 Mallersdorf‐Pfaffenberg



Bearbeitungsgebühren

Bankverbindung
Raiffeisenbank Oberferrieden Burgthann

IBAN:
DE22 7606 9564 0000 0030 50

BIC:
GENO DE F1BT 0



„Waffentausch“
• Einen „Waffentausch“ so wie sich das einige Leute vorstellen gibt es nicht.
• Wenn ich z.B. eine 9 mm Pistole besitze und diese durch eine neue 9 mm Pistole ersetzen will, muss die 

vorhandene Pistole verkauft und für die neue Pistole ein Antrag auf Bedürfnisbescheinigung gestellt 
werden.

• Es kann durchaus sein, dass keine neue Bedürfnisbescheinigung ausgestellt wird, weil die dafür 
erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

• Deshalb unser Tipp: 
Stellen Sie einen Antrag auf Bedürfnisbescheinigung für eine neue 9 mm Pistole, legen Sie ein Beiblatt
bei, aus dem hervorgeht dass die vorhandenen 9 mm Pistole verkauft wird, wir prüfen dann ob eine
Bescheinigung ausgestellt werden kann und wenn ja bringen wir dort einen Vermerk an, dass unsere
Bescheinigung nur gültig ist, wenn die vorhandene Pistole verkauft wird. Sie vermeiden dadurch das
Risiko ohne Pistole „dazustehen“.



„Bearbeitungszeiten“
Im Normalfall haben wir Bearbeitungszeiten von unter 14 Tagen.

Im Normalfall:

• ist Niemand von uns krank.
• ist Niemand von uns in Urlaub.
• streikt die Post nicht.
• kommen nicht 50 Anträge pro Tag.

Aber es ist nicht immer „Normalfall“ und dann dauert´s eben auch mal länger !!!


